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Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und

Versorgung in den Jahren 2024 und 2025 und zur Änderung besoldungs-

und versorgungsrechtlicher sowie anderer Vorschriften

Stellungnahme der Thüringer Landespräsidentenkonferenz

Jena, 20, März 2024

vielen Dank für die Gelegenheit zu dem Entwurf elnes Thüringer Gesetzes

zur Anpassung der Besoldung und Versorgung in den Jahren 2024 und 2025
und zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher sowie anderer
Vorschriften eine Stellungnahme abgeben zu können, tm Auftrag der Thü-

ringer landesprasidentenkonferenz möchten wir Folgendes dazu anmer-
ken:

Auch wenn mit der geplanten Erhöhung der Bezüge weitere finanzielle
Mehrbelastungen für die Haushalte der Hochschulen verbunden sind, wer-

den die klarstellenden und ergänzenden Regelungen, mit denen insbeson-
dere die Möglichkeiten gemeinsamer Berufungen erweitert werden, aus-
drücklich von den Hochschulen begrüßt. Im Einzelnen sei nur auf folgende

Punkte hingewiesen:

l. In Art. 5 Nr. 14 Buchst b (zu § 78 Abs. 6 ThürBeamtVG) regen wir eine
Änderung im Wortlaut an. Statt „von der Hochschule gewährt" sollte es

„von der Hochschule zugesagt" heißen, um eine Verwechslung von „ge-
währt" mitgezählt" zu vermeiden.

2. Mit Neufassung von § 85 Abs. 6 ThürHG (Art. 8) wird die Flexibilität und

damit der Wettbewerbsfähigkeit der Thüringer Hochschulen erhöht, da da-
mit nunmehr Insbesondere gemeinsame Berufungen nach dem sogenann-

ten Beurlaubungsmodell besser umgesetzt werden können. Die Hochschu-
ten würden es jedoch sehr begrüßen, wenn in diesem Zusammenhang auch
eine beihilfefreundliche Regetung aufgenommen werden würde. Es wird
daher vorgeschlagen, § 85 Abs. 6 Satz 5 ThürHG zu ergänzen und wie folgt

zu formulieren:

„Die Beurlaubung nach Satz 4 erfolgt !m dienstlichen Interesse und dient

öffentlichen Belangen; der Beihilfeanspruch nach § 72 ThürBG bleibt auch
bei einer voliständigen Beurlaubung unberührt, sofern sich die am gemein-
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samen Berufungsverfahren beteiligte Forschungseinrichtung oder medjzi-

nische Einrichtung bereiterklärt, die tatsächlich entstehenden Beihilfeauf-
Wendungen an den Beihitfeträger zu erstatten."

Damit würde das Beurlaubungsmodeti nochmals deutlich attraktiver wer-
den, und man würde zudem vermeiden, dass ansonsten versucht wird, ei-

nen Beihitfeanspruch zu erhalten, in dem keine vollständige Beurlaubung

erfolgt.

Darüber hinaus wird zudem angeregt, ausdrücklich klarzustellen, dass die
Regelungen zu den gemeinsamen Berufungen auch für angestellte Profes-

soren gelten. So könnte beispielsweise in Absatz 6 folgender Satz 7 ange-
fügt werden:

„Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten für Professoren im Angestell-
tenverhältnis entsprechend."

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Haberbosch
BTD-Bearbeitungshinweis


